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Gesuch um Erteilung einer Ausnahmebewilligung für Angehörige bestimmter Staaten
	



Kanton  
:
Zug

Adresse 
:
Zuger Polizei, DLZ Support

                   
Postfach 1360, 6301 Zug
Gesuch um Erteilung einer Ausnahmebewilligung für Angehörige bestimmter Staaten zum Zwecke des :
 FORMCHECKBOX 
 
Erwerbs von  FORMCHECKBOX 
 Waffen oder  FORMCHECKBOX 
 Waffenbestandteilen
 FORMCHECKBOX 
 
Besitzes von  FORMCHECKBOX 
 Waffen oder  FORMCHECKBOX 
 Waffenbestandteilen
 FORMCHECKBOX 
 
Tragens von Waffen
 FORMCHECKBOX 
 
Schiessens mit Waffen
Persönliche Angaben
	Name:
	     
	Ledigname:
	     

	Vorname:
	     
	
	

	Geburtsdatum:
	     
	Geburtsort:
	     

	Heimatort:
	     
	
	

	Staatsangehörigkeit:
	     
	Ausländerstatus:
	 
	
	gültig bis:      

	Adresse:
	     
	

	Plz/Ort:
	     
	

	Telefon P:
	     
	Telefon G:
	     

	Natel:
	     
	
	

	e-Mail:
	     
	


Adresse(n) während der letzten zwei Jahre:

	     


Ist ein strafrechtliches Verfahren gegen Sie hängig?

	 FORMCHECKBOX 
 ja                
	 FORMCHECKBOX 
 nein
	


Wenn ja, aus welchen Gründe:

	     


Erwerbsgrund: 
	
	 FORMCHECKBOX 
 Schiesssport
	 FORMCHECKBOX 
 Beruf
	 FORMCHECKBOX 
 Jagd
	


	
	 FORMCHECKBOX 
 Anderen, welchen:
	


Für Gesuche um eine Waffentragbewilligung:

	
	 FORMCHECKBOX 
 Personenschutz
	 FORMCHECKBOX 
 Wertschutz
	 FORMCHECKBOX 
 Objektschutz
	


Gegen welche Art von Gefahr (Erläuterung):

	     



	     


Bezeichnung der Waffe(n) oder des/der wesentlichen Waffenbestandteils/e und weitere

Angaben (soweit bereits bekannt):
	 FORMCHECKBOX 
 Faustfeuerwaffe               
	     


     (genaue Bezeichngung)

	 FORMCHECKBOX 
 Handfeuerwaffe            
	     


     (genaue Bezeichngung)

	 FORMCHECKBOX 
 Nichtschusswaffe                
	     


     (genaue Bezeichngung)

	 FORMCHECKBOX 
 Waffenbestandteil                
	     


     (genaue Bezeichngung)
Rechtliche Grundlagen
Art. 12 WV Verbot für Angehörige bestimmter Staaten (Art. 7 WG) 

1 Der Erwerb, der Besitz, das Anbieten, das Vermitteln und die Übertragung von Waffen, wesentlichen oder besonders konstruierten Waffenbestandteilen, Waffenzubehör, Munition und Munitionsbestandteilen sowie das Tragen von Waffen und das Schiessen mit Feuerwaffen sind Angehörigen folgender Staaten verboten: a. Serbien, b. Kroatien, c. Bosnien-Herzegowina, d. Kosovo, e. Montenegro, f. Mazedonien, g. Türkei, h. Sri Lanka, i. Algerien, j. Albanien. 

2 Die zuständige kantonale Behörde kann ausnahmsweise eine Bewilligung für den Erwerb, den Besitz und das Tragen von Waffen sowie für das Schiessen mit Feuerwaffen erteilen, insbesondere für Personen, die an Jagd- oder Sportveranstaltungen teilnehmen oder Aufgaben im Personen- oder Objektschutz wahrnehmen. Die Bewil- ligung ist zu befristen; sie kann mit Auflagen verbunden werden. Vorbehalten bleibt Art. 49. 

3 Personen, die um eine Ausnahmebewilligung nach Absatz 2 ersuchen, müssen das dafür vorgesehene Formular ausfüllen und mit den folgenden Beilagen bei der zuständigen kantonalen Behörde einreichen: 

Informationspflicht beim Beschaffen von Personendaten

Die Zentralstelle Waffen führt die Datenbank über den Erwerb von Waffen durch ausländische Staatsangehörige ohne Niederlassungsbewilligung (DEWA: Art. 32a Bst. a WG) und die Datenbank über den Erwerb von Waffen durch Personen mit Wohnsitz in einem andern Schengen-Staat (DEWS; Art. 32a Bst. b WG).

Die Daten der DEWS werden gestützt auf die Schengen-Assoziierungsabkommen an die zuständigen Behörden des Wohnsitzstaates der betreffenden Person weitergegeben, die Daten der DEWA können den Behörden des Wohnsitz- oder Heimatstaates und weiteren Behörden des In- und Auslandes zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben weitergegeben werden. Das Auskunfts- und Berichtigungsrecht richtet sich nach dem Datenschutzgesetz (SR 235.1).

Meldung der übertragenden Person

Wer eine Waffe oder einen wesentlichen Waffenbestandteil überträgt, muss der für die Erteilung von Waffenerwerbsscheinen zuständigen Behörde innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsabschluss eine Kopie des Waffenerwerbsscheins des Erwerbers oder der Erwerberin zustellen.

Erbgang

Personen, die Feuerwaffen oder wesentliche Waffenbestandteile durch Erbgang erwerben, müssen innerhalb von sechs Monaten einen Waffenerwerbsschein beantragen, sofern die Gegenstände nicht innerhalb dieser Frist einer berechtigten Person übertragen werden.

Dem Gesuch zum Erhalt des Waffenerwerbsscheines ist ein Verzeichnis beizulegen, das die ererbten Gegenstände unter Angabe von Waffenart, Hersteller oder Herstellerin, Kaliber, Bezeichnung und Waffennummer einzeln aufführt. Es ist vom Vertreter des Erblassers bzw. der Erbengemeinschaft zu unterzeichnen.

Dem vorliegenden Gesuch sind beizulegen:

• 
Auszug aus dem schweizerischen Strafregister im Original (nicht älter als 3 Monate);

• 
Kopie eines gültigen Passes oder einer gültigen Identitätskarte; für Ausländer mit Bewilligung in der Schweiz, zusätzlich eine Kopie des Ausländerausweises;

• 
Kopie eines Jagdpasses und/oder einen Beleg betreffend Mitgliedschaft in Schiessverein/Jagdverein;
• 
Falls das Gesuch für berufliche Zwecke gestellt wird:

Einen Bedürfnisnachweis des Arbeitgebers und einen Arbeitsvertrag;
Ich bestätige, die Fragen wahrheitsgetreu beantwortet zu haben und dass ich:

• 
nicht entmündigt bin;

• 
unter keiner Krankheit leide, welche für den Umgang mit Waffen ein erhöhtes Risiko darstellen könnte, wie Medikamenten- Alkohol- Betäubungsmittelabhängigkeit oder psychische Probleme und in keiner Therapie (Psyche, Alkohol, Betäubungsmittel, Medikamente) stehe.

Ich erlaube der zuständigen Behörde die Informationen nachzuprüfen, insbesondere bei der Polizei,

den Straf-, Vormundschafts-, Fürsorge- und Verwaltungsbehörden.

	

	Ort / Datum Unterschrift
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